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Bereich Förderprogramm Was und wie viel
Energieberatung Bundesförderung für Energieberatung für Nichtwohngebäude, Anlagen und Systeme (BAFA) Energieberatung über einen qualifizierten Berater z. B. für das Firmengebäude, Zuschüsse in Höhe von 1.200 bis maximal 10.000 Euro

Mittelstandsinitiative Energiewende und Klimaschutz Kostenloser Energieeffizienz-Leitfaden für Handwerksbetriebe (www.energieeffizienz-handwerk.de)

Energieeffiziente  
Gebäude

Bundesförderung für effiziente Gebäude – Einzelmaßnahmen (BAFA) Energieeffiziente Maßnahmen an Nichtwohngebäuden (Gebäudehülle, Heizungsanlagen, Baubegleitung etc.), je nach Maßnahme unterschiedliche Fördersätze

Bundesförderung Serielle Sanierung (BAFA/BMWK) U. a. die Entwicklung serieller Sanierungskomponenten, je nach Modul unterschiedliche Fördersätze

Klimafreundlicher Neubau – Nichtwohngebäude (KfW Nr. 263) Kauf oder Neubau eines neuen bzw. frisch sanierten Effizienzgebäudes, Kredit ab 0,01 % effektivem Jahreszins, bis zu 15 Millionen Euro pro Vorhaben

Energieeffiziente  
Anlagen,  
Maschinen und  
Prozesse

Bundesförderung für Energie- und Ressourceneffizienz in der Wirtschaft  
(BAFA, KfW Nr. 295)

Querschnittstechnologien, Energiemanagementsoftware, energieeffiziente Anlagen, Umstellung auf elektrische Produktionsanlagen etc., je nach Modul 
unterschiedliche Fördersätze

BAFA-Kälte- und Klimaanlagen Stationäre Kälte- und Klimaanlagen/ Wärmepumpen, die mit nicht-halogenierten Kältemitteln betrieben werden, individuelle Berechnung des Zuschusses über För-
derrechner

Erneuerbare Energien – Standard (KfW Nr. 270) Anlagen zur Strom- und Wärmeerzeugung, für Netze und Speicher (Photovoltaik, Wasser, Wind, Biogas etc.), Kredit ab 4,72 % effektivem Jahreszins,  
bis zu 150 Millionen Euro pro Vorhaben

KfW-Energieeffizienzprogramm – Produktionsanlagen/-prozesse (KfW Nr. 292) Energieeffizienzmaßnahmen für z. B. Maschinen, elektrische Antriebe und Pumpen etc., Kredit ab 4,07 % effektivem Jahreszins, bis zu 25 Millionen Euro  
pro Vorhaben

Klimafreundli-
chere  
Mobilität

Investitionskredit Nachhaltige Mobilität (KfW-Nr. 268, 269) Klimafreundliche Fahrzeuge, zum Beispiel batterieelektrische Fahrzeuge, bis zu  50 Millionen Euro pro Vorhaben

Nicht-öffentliche Schnellladeinfrastruktur für gewerbliche Unternehmen Aufbau einer Schnellladeinfrastruktur für Pkw und Lkw, Förderquote bis zu 40 Prozent, maximaler Förderbetrag auf 5 Millionen Euro begrenzt

E-Lastenfahrrad-Richtlinie (BAFA) Lastenfahrräder (Lastenpedelecs) und Lastenanhänger mit elektrischer Antriebsunterstützung, Zuschuss bis zu 2.500 Euro

Klimaneutrale  
Unternehmen

Förderwettbewerb des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) Maßnahmen, die den Energieverbrauch im Betrieb senken (z. B. Materialeinsparungen), Förderquote bis zu 60 Prozent, maximale Fördersumme 15 Millionen Euro

Klimaschutzoffensive für Unternehmen (KfW Nr. 293) Maßnahmen zur Verringerung von Treibhausgasemissionen (z. B. PV-Anlagen, E-Autos), Kredit ab 2,65 % effektivem Jahreszins, bis zu 25 Millionen Euro pro Vorhaben

BMUV-Umweltinnovationsprogramm (KfW Nr. 230) Innovative Projekte, die die Umwelt nachhaltig entlasten, Kredit mit 30 Prozent Investitionszuschuss oder Kredit mit Zinsverbilligung

Deutsche Bundesstiftung Umwelt Innovative Vorhaben von Unternehmen zum Schutz der Umwelt, Höhe des Zuschusses je nach Projekt

Weitere Anreize 
für Handwerker

BAFA-Heizungslabel (für Heizungsinstallateure und Schornsteinfeger) 8 Euro Aufwandsentschädigung (zzgl. Mehrwertsteuer) pro Heizungsanlage, die mit einem Effizienzlabel ausgestattet wird

Bundesförderung Aufbauprogramm Wärmepumpe (BAW) – für Fachkräfte Teilnahme an Schulungen und Coaching zum Einbau von Wärmepumpen, Gesamtförderung von maximal 5.000 Euro pro Antragssteller
Quelle: Eigene Recherche, Stand 24. Oktober 2023
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Zuschüsse für den grünen Betrieb
Von sparsamen Maschinen über eine energieeffziente Beleuchtung bis hin zum klimaneutralen Betrieb: Viele Klimaschutz-Maßnahmen werden mit  
Zuschüssen oder zinsgünstigen Krediten gefördert. Das ist bei der Beantragung der Förderungen zu beachten  VON EILEEN WESOLOWSKI

D
er Klimaschutz ist zuletzt 
nicht nur aufgrund der Sorge 
um den Klimawandel in den 
Fokus gerückt. Die Energie-

krise im letzten Jahr hat viele Hand-
werksbetriebe belastet. Eine im ers-
ten Quartal 2022 durchgeführte 
Umfrage des Zentralverbandes des 
Deutschen Handwerks (ZDH) zeigte, 
dass der Energiekostenanteil am 
Umsatz der Betriebe in den vergange-
nen fünf Jahren auf mehr als  
zehn Prozent gestiegen ist. Für viele 
der mehr als 7.900 befragten Hand-
werksbetriebe war das ein Anlass für 
Veränderungen. Jeder zweite Betrieb 
gab in der Befragung an, in den ver-
gangenen fünf Jahren Maßnahmen 
umgesetzt zu haben, um seinen Ener-
gieverbrauch zu senken – oder diese 
innerhalb der nächsten fünf Jahre zu 
planen.

Angebot an Förderprogrammen 
überfordert Handwerker
Finanzielle Unterstützung in diesem 
Bereich gibt es reichlich. Das beginnt 
bei der Energieberatung und geht 
über zu Maßnahmen für energieeffi-
ziente Gebäude, Anlagen, Maschinen 
und Prozesse, umfasst die Themen 
klimafreundliche Mobilität und Kli-
maneutralität im gesamten Hand-
werksbetrieb. Daneben gibt es 
Anreize für Handwerker, die mit ihrer 
Arbeit dazu beitragen, die Klima-
schutzziele zu erreichen. Wer seine 
Mitarbeiter etwa rund um die 
Wärmepumpen-Installation schult, 
kann Zuschüsse erhalten.

Was aus der bunten Auswahl an 
Förderungen resultiert, ist meist 
jedoch Überforderung – auch das 
zeigt die ZDH-Umfrage. 33 Prozent 
der Betriebe gaben an, dass die große 
Zahl an Programmen der verschiede-
nen staatlichen Ebenen es ihnen 

schwer macht, die Übersicht zu 
behalten. So gibt es nicht nur bundes-
weite und landesweite Förderungen, 
auch viele Kommunen bieten 
Zuschüsse. Und das ist nicht alles, 
was zur Verwirrung beiträgt. Kondi-
tionen ändern sich stetig, gerade 
gestartete Unterstützungen fallen 
wieder weg. Ein aktuelles Beispiel ist 
eine Förderung für Privatpersonen: 
Das KfW-Programm „Solarstrom für 
Elektroautos“ war bereits einen Tag 
nach Start ausgeschöpft.

Der erste Schritt
Sven Börjesson, Leiter des Umwelt- 
und Transferzentrums an der Hand-
werkskammer zu Leipzig, weiß, dass 
dieser „Förderdschungel“ überfordern 
kann. Sein Rat für Chefs und Chefin-
nen: „Überlegen Sie sich zuerst, wel-
che Maßnahmen Sie ergreifen wollen 
und schauen Sie dann erst, welche 
Förderungen es in diesem Bereich 
gibt.“ Dabei sei es schlau, sich Unter-
stützung zu holen – etwa durch einen 
Berater der Handwerkskammer. 
„Diese Leistung ist für Mitgliedsbe-
triebe kostenfrei abgedeckt“, sagt 
Börjesson. Eine Beratung sei empfeh-
lenswert, denn beim Thema Energie-
effizienz gäbe es viele Nebenaspekte 
zu beachten. „So kann es zum Beispiel 
sein, dass ein Betrieb sich eine effizi-
entere Spülmaschine zulegen möchte, 
aber noch nicht darüber nachgedacht 
hat, ob diese auch mit Warmwasser 
aus einer Abwärmenutzung betrieben 
werden kann. Oder aber ein Handwer-
ker möchte das Dach seiner Firma 
sanieren und vergisst, dass in einigen 
Jahren auch die Wände gedämmt wer-
den müssen. Hierfür müssen am Dach 
jedoch die notwendigen Vorausset-
zungen geschaffen werden“, gibt der 
Beauftragte für Innovation und Tech-
nologie zwei Beispiele.

In vielen Förderprogrammen ist die 
Prüfung durch einen Energieeffizi-
enzberater ohnehin Vorgabe, um die 
Finanzmittel zu erhalten. Es gibt aber 
auch eigens Programme, in denen die 
professionelle Energieberatung bezu-
schusst wird. Ein Beispiel ist die „Bun-

desförderung für Energieberatung für 
Nichtwohngebäude, Anlagen und 
Systeme.“ Und wer  noch gar keine 
Idee hat, kann die Angebote der Mit-
telstandsinitiative Energiewende und 
Klimaschutz (MIE) nutzen. Dabei han-
delt es sich um ein Förderprojekt des 

Hilfreiche Links

	ț Die Förderdatenbank des Bundesministeriums für Wirtschaft und Kli-
maschutz bietet eine Übersicht aktueller Förderungen des Bundes, der 
Länder und der EU: www.foerderdatenbank.de

	ț Auf der Website der MIE gibt es einen Überblick über die zuständigen 
Landesbanken und prinzipielle Hinweise und Empfehlungen zum Um-
gang mit Fördermittelprogrammen: www.dhz.net/mie

	ț Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz hat einen hilf-
reichen „Förderwegweiser Energieeffizienz“ auch für Unternehmen 
entwickelt: www.energiewechsel.de

	ț Einen Energieeffizienz-Experten in ihrer Nähe finden Handwerksbe-
triebe hier: www.energie-effizienz-experten.de

Bundeswirtschafts- und des Bun-
desumweltministeriums, das vom 
ZDH begleitet wird und dem ein Netz-
werk von zahlreichen Handwerks-
kammern, -verbänden und Innungen 
angehört. Ob Bäcker, Tischler oder 
Friseur – Handwerker finden auf der 
Website kostenlose, auf ihr Gewerk 
ausgerichtete Angebote, über die sie 
die eigenen „Energieräuber“ ausma-
chen können. Dazu zählt zum Beispiel 
das E-Tool (www.energie-tool.de). Mit 
dem E-Tool können Betriebe systema-
tisch ihre Energiekosten erfassen, den 
Verbrauch von Maschinen und Fuhr-
park festhalten und ihre CO2-Emissi-
onen auswerten. Auf diese Daten 
aufbauend können sich die Betriebe 
für eine kostenlose Effizienzberatung 
an die Experten der MIE wenden: 
„Wir gehen in die Betriebe rein und 
schauen gemeinsam mit ihnen, wo es 
beim Energieverbrauch klemmt“, 
sagt Börjession, Mitverantwortlicher 
der Initiative.

Attraktive Förderungen  
für Handwerker
Bei der Wahl des Förderprogramms 
kommt es zwar stark auf die jeweilige 
Klimaschutz-Maßnahme an. Laut 
Börjesson gibt es trotzdem einige För-
derungen, auf die Handwerker einen 
Blick werfen sollten. Dazu zählt zum 
Beispiel die „Bundesförderung für 
Energie- und Ressourceneffizienz in 
der Wirtschaft“. In Modul 1 des För-
derprogramms werden sogenannte 
Querschnittstechnologien gefördert. 
Dazu zählen etwa energieeffiziente 
elektrische Motoren, Pumpen, Venti-
latoren und Druckluftanlagen. „Will 
eine Tischlerei ihre Absauganlage 
erneuern, kann sie diese Förderung 
in Anspruch nehmen“, gibt Börjesson 
ein Beispiel. Ebenfalls interessant: 
Modul 2 (Prozesswärme aus erneuer-

baren Energien) und Modul 4 (Anla-
gen und Prozessen optimieren).

Seit dem 1. Mai gibt es zudem das 
Modul 6, das sich speziell an Klein- 
und Kleinstunternehmen mit bis zu 
50 Mitarbeitenden richtet. Darüber 
möglich ist etwa der Austausch eines 
normalen Gabelstaplers durch einen 
elektrisch betriebenen. Bäckereien, 
Wäschereien, Brauereien oder 
Betriebe der Metallverarbeitung kön-
nen die Förderung beantragen, wenn 
sie Anlagen wie Öfen, Waschmaschi-
nen, Maische- und Gärbehälter oder 
Galvanikanlagen auf elektrischen 
Strom umrüsten wollen.

Geht es um die Sanierung des Fir-
mengebäudes, bietet sich die „Bun-
desförderung für effiziente Gebäude 
– Einzelmaßnahmen“ an. Gefördert 
werden etwa Maßnahmen an der 
Gebäudehülle, Anlagentechnik oder 
der Heizungsanlage, die die Energie-
effizienz im Nichtwohngebäude ver-
bessern. „Hier ist zum Beispiel noch 
eine Fördermöglichkeit für die 
Umstellung von Beleuchtung mit 
dabei“, so Börjessons Tipp. Oder soll 
stattdessen eine Kälte- und Klimaan-
lage eingebaut werden? Einen nicht 
r üc k za h lba ren Zusc huss f ü r 
bestimmte Geräte mit sogenannten 
natürlichen Kältemitteln gibt es über 
die Förderung „Kälte- und Klimaan-
lagen“ des Bundesamts für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA).

Weitere Informationen: Eine (nicht 
vollständige) Auswahl bundesweiter Klima-
schutz-Förderprogramme finden Sie in der 
untenstehenden Tabelle. Bitte beachten Sie, 
dass sich die genannten Konditionen jederzeit 
ändern, Förderungen wegfallen und neue Pro-
gramme hinzukommen können. Mehr Informa
tionen zu den Programmen sowie eine Auswahl 
von Förderungen der Länder finden Sie online 
unter www.dhz.net/effizienz.
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